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Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene -

schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Theresia Haidlmayer und 

Genossen vom 22. Juni 1995, Nr. 1379/J, betreffend eine Resolution für ein 

Gleichstellungsgesetz für behinderte Menschen, beehre ich mich folgendes mitzu

teilen: 

Zu 1.: 

Der Aussage, daß behinderte Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel nicht 

benützen können, kann aus der Sicht des Bundesministeriums für Finanzen in dieser 

ausschließlichen Form nicht zugestimmt werden. Nach den dem Bundesministerium 

für Finanzen vorliegenden Informationen gibt es vielmehr im Bereich der öffentlichen 

Verkehrsunternehmen eine Reihe von Maßnahmen, die die Benützung öffentlicher 

Verkehrsmittel durch behinderte Menschen erleichtern helfen sollen. Damit soll aber 

die Möglichkeit von Verbesserungen nicht in Abrede gestellt werden. 

Hinsichtlich der Forderung, die Kosten einer behindertengerechten Ausstattung aller 

öffentlichen Verkehrsmittel aus der erhöhten Mineralölsteuer zu finanzieren, ist zu 

bemerken, daß diese Steuer in das Verfügungsrecht der Bundesländer gestellt 

worden ist. Die Bundesländer verfügen daher über eine zusätzliche Finanzierungs

möglichkeit für öffentliche Verkehrsmittel in Höhe von rund 1,3 Mrd. S jährlich, wes

halb auch eine behindertengerechtere Ausstattung aus diesen Einnahmen der 

Bundesländer finanziert werden könnte. 
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Zu 2.: 

Mir sind keine Diskriminierungen behinderter Menschen in meinem Ressort bekannt. 

In diesem Zusammenhang mächte ich nicht unerwähnt lassen, daß insbesondere die 

Pflichtzahl nach dem Behinderteneinstellungsgesetz im Bundesministerium für 

Finanzen stets erheblich überschritten wurde und wird, wie dies auch der nach

stehenden Tabelle entnommen werden kann: 

01.02. 01.02. 01.02. 01.02. 01.06. 01.09. 01.02. 01.02. 01.02. 

1989 1990 1991 1992 1992 1992 1993 1994 1995 

Pflichtzahl 500 506 499 497 497 673 670 665 653 

beschäftigte begünstigte 500 518 551 584 618 630 648 692 720 

Behinderte 

hievon doppelt anrechenbar 174 178 178 197 203 200 196 204 211 

anrechenbare Zahl 674 696 729 781 821 830 844 896 931 

Überschreitung der Pflichtzahl 174 190 230 284 324 157 174 231 278 __ 

d. s. in Prozenten (gerundet) 35 38 46 57 65 23 26 35 43 

Zu 3.: 

Bezüglich der geforderten gesetzlichen Regelung zur Gleichstellung behinderter Men

schen in allen Lebensbereichen m9chte ich grundsätzlich auf das Behindertenkonzept 

der ästerreichischen Bundesregierung verweisen. 

Soweit die in diesem Konzept behandelten Themen die Zuständigkeit des Bundes

ministeriums für Finanzen berühren, wurde bereits in der Beantwortung der parla

mentarischen Anfrage Nr. 647 /J zum Ausdruck gebracht, daß im Bundesministerium 

für Finanzen u.a. auch Aufträge an Geschützte Werkstätten vergeben werden und 

bei den Bauvorhaben der Finanzverwaltung auf eine behindertengerechte Aus

stattung geachtet wird. 

Zu4.bis7.: 

Bezüglich der Beantwortung der gestellten Fragen verweise ich auf die Ausführungen 

des Herrn Bundeskanzlers in seiner Antwort auf die gleichlautend an ihn gerichtete 

Anfrage Nr. 1374/J. 

Anlage 
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ANFRAGE 

der Abgeordneten Haidlmayr, Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend eine Resolution für ein GJeichstellungsgesetz für behinderte Menschen 

Am 20. April 1995 wurde eine von nahezu 49.000 Menschen unterschriebene "Resolution 
für ein Gleichstellungsgesetz" für behinderte Menschen VOll Betroffenen an den Präsidenten 
des Nationalrates übergeben. Diese österreichweite Unterschriftenaktion wurde von 
Mitgliedern des "Forums der Behinderten- und Krüppelinitiativen" initiiert und von 
zahlreichen Gruppen, Initiativen und Vereinen aus dem Behindertenbereich unterstützt und 
getragen. 

In dieser Resolution wird eine gesetzliche Regelung gefordert die sicherstellt, daß 
Diskriminierungen von behinderten Menschen in allen Lebensbereichen wie z.B. öffentliche 
Verkehrsmittel, öffentlicher Raum, Wohnen, Ausbildung, Arbeit, etc. in Zukunft 
verhindert werden. Weiters werden Regelungen gefordert die sicherstellen, daß die zu 
schaffenden (Menschen-) Rechte aucfr eingeklagt werden können. 

Um dieses Ziel zu erreichen wird' die Schaffung 
Antidiskriminierungsgesetzes verlangt sowie die 
behinderter Menschen in der Bundesverfassung. 

eines Gleichstellungs- bzw. eines 
Verankerung der Gleichstellung 

Da die Diskriminierung behinderter Menschen alle Lebensbereiche erfaßt, stellen die 
unterfertigten Abgeordneten daher folgende 

ANFRAGE: 

1. Wie lautet Ihre Meinung zu den Inhalten und Forderungen der der Anfrage 
beigelegten Resolution? 

2. Welche Möglichkeiten sehen Sie, um in Ihrem Ressort vorhandene Diskriminierungen 
zu beseitigen? ~ 

3. Wie stehen Sie zu der Forderung nach Schaffung eines umfassenden 
Gleichstellungsgesetzes? 

4. Sind Sie bereit, einen konkreten Beitrag zur Schaffung eines solchen Gesetzes zu 
leisten? 
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5. Wenn nein: welches sind die Gründe dafür? 

6. Wie stehen Sie zu der Forderung nach' emer Verankerung der Gleichstellung 
behinderter Menschen in der Verfassung? 

7. Sind Sie bereit als ersten Schritt alle in die Kompetenz Ihres Ressorts fallenden 
Gesetze nach diskriminierenden Stellen untersuchen zu lassen? Wenn nein: welches 
sind die Gründe dafür? 

..... _ L __ ._ ... __ ... _._ ... _ 
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BUS und BAHN für ALLE! 
RESOLUTION 

für ein GLEICHSTELLUNGSGESETZ 
Bchindcrte Mcnschcn (z.B. mit Rollstuhl) können die öffentlichen Verkehrsmittel nicht henut
zen. Dcshalb vcrlangen wir, daß alle öffentlichen Verkehrsmillcl (für dcn Personenn<..lIwerkehr 
und Pe.rsonenfernverkellr) behindertengcrecht ausgcstattet und mit Hubplallformen aJ.s Ein
stie~shilfe ausr!erüstet werdcn. Die Kosten dieser zukünfti2:cn Ausst(jltun~ der öffentlichen 

'- ~ .... c-

Verkehrsmittel sollen über die erhöhte Mineralölsteucr abr!edcckt wcrden. 
\Vir fordern auch cine gesctzliche Regelung, die sicherstenl. daß Diskriminierungen von oe
hindenen Menschcn nicht nur im Bereich Verkehr, sondern in allen Lebcnsbereichen - wic: 
öffentlicher Raum, Wohnen, Ausbildung, Arbeit - verhindert werden. Solche Regelungen 
zur Gleichstellung (Anti-Diskriminierung) müssen erreichen. daß behinderte Menschen aus 
keinem Lebensbereich ausgeschlossen lind mit allen anderen gleichgestellt werden: sie 
müssen diese (Menschen-) Rechte auch einklagen können. 

Diese Resolution wird dem Österreichischen Nationalrat als Petition übergeben werden. 

Vor- und Z.uname Anschrift Geb Dalum Unterschrifl 

-. 

-

DalUm der 
Unterslül2" _. 

l 
Bitte wer:den ~ 
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B LJ~ und HA Hl\' für ALLE! HESOLt'TIOl\' für cin GLEICHSTELLl 1l"(;SCESI:Ti'. 

Men:--chen mil l:icl1Jl1(JCrtll1~cn sInd t~~lich in vielen Lcbcnshcrcichcn erhehlichcr I)lskl'l1111111t:nln:~ ilIIS:CL" 
\('17.1. Sie werden niehl ~Ici~'h ~C:lchl(;,1. in ihren Entfalt\ln~"mö~lich\-..eilcl1 hehlmkn. ill ihrell h1h~'k Id~II\' 
~ell hv\'orlllllllciei. cJIJrcl1 vielrIilli!.!l' I;ormen allt;j~liclll'r G('wall (durch InSlilllllolll'n. ;11)('1' ;:1ICI\ dllr,'11 ('111 
~t:ln:.: PCrsl1ncll) diskriminiert. E~ !!ibl bisher kern rechtliches In~lnll11enl;ll'Illnl. mll ,kill sich hl'hllllll'1'I,' 
.t\1cIl~chcll zur Wehr Sl.!l/..cn könneIl~ 
Deshalh \'l'rl;I11~CI1 wir ein Gleieh~lelllln!.!s- oder Anlidiskriminierun!.!s!.!cseti'. hz.\\'. die verr;ls ... ;tIlI~'srl·l'hi' 
Ilehl' Gkich>.te·IILJn~ behindertcr Mensc.:'hcll in ;dkn Lchl'nsl:Jecn. \\\nl\ CS 11111 i\1cllschl·lIrL·,:illL' II,\d 

Ckichbcrcchli~lln!..! "reh!. nllissCIl behindenc Menschen ihre Rccl1ll.' !.!criehll1ch l.!illfortkm lind dllrL.l1Sl'I/.L'l1 
können. Die- ;II;lerik~lIlischl' I3chilld,~rlenL)L'\I'c:CIII1!.! haI 191)0 CIIl solches Cesclz bereit.' Cd;;Il11pil. Sl'l:iln 
~ib: es VOll Behindenen in g~ll7.. Elll'0p;1 il1lJllel~ \\'i~uer Aklionen lind Versuchc. entsprcchelH.k gesetLiicl1l' 
P.c!.!elun!.!en Zll eneichcn. 
W~~s "Bl;S und B:lhn für ;1l1t:" bClrifft. so ist u;11l1it der (lCS;II11te öffcnllich finanzienc Personennah- lInd Per
\oll.:nft:rn\'J.:!'kehr wie I' .. B, sliidtlsche Busse. 13ullucs-~ und POSlblJ~~c. Schiilcnransporlc. LInien Im Schii
lcrl'crkcL. Str:d.\C:1b:J!lIlc:1. LI-Bahn. S-B;lilll. Bunucsb;Jhn us\\'o gemcint. Es gehl U;lnl1ll. clll' öffentlichen 
Verkcllrs:l1itll.!i harrierefrei für alle Menschen zlJ!.!;in!.!lich zu m;lchen und :-.. 13. mil Huhpl:lllforlllcn (b/.\\. 
HIlbliften) auszustallcn. Als Vorbild bnn <Juf uie anlcrikanischen Gesetze zur :\ntidisl:riminicJ'ung "cr
wiesen w'~rden. die bewirkt h;lben. daß in den gesamten USA die Busse mit Hubplallforlllen :Jusf!erii~lct 
~ind. Auch in Deutschland ~inci inzwischen schon viele hllndenc Niederl'lurbussc mit cntsprechenden Ein
sliegshilfcn im Einsatz. 

Beispiele für Diskriminierung: 

• Wenn Ge<;etzc und VcrordnullQen !lehen. die Stufen bei Fllß!:!än!:!erüber~änQen. vor Gesch;iflell und 
ö,'fentlich(~11 Gebiiuden (Schule. Post llSW.) zuiassen. so ist d~es diskrimrnie~end: 

• wenn nicht QenüQend barrierefreie und behindenenQerechlc V/ohnllnQen Qe[);:llll und an Behinderte 
ver2eben werdc!1 und damit ein Zwan~ zu Heimein~veisllnQen erzeuit wi~·d. so ist dies diskriminierend: 

• Wenll Menschen aus Ma112el an Pfle!.!e!.!eld und ambulante!) Dienste!1 nicht wählen können. ob sie 7..\1 

Hause oder im Heim Assistenzdiensre und pnegerische Hilfen bekommen. so ist dies diskriminicrcnd: 
• wenn Kinder für bildungsunfähiQ erklän werden. so ist dies diskriminierend: 
• \venn behindene Kinder~in Kinder!.!311en und Schule nicht integrien werden. weil ~ich die Kinder!.:Jnen 

und Schule~} nicht entsprechend or-ganisieren. so ist dies diskrinlinierend: -
• wenn sich Amrer, öffentliche und pri\';1lcBctriebe VO;l der pnichl. bei,indene Menschen anzuslellen. 

freikaufen können oder behindenc Menschen schlechleI' bezahlt werden als nichtbehindene. so ist dies 
diskriminierend: 

• wenn behindene Menschen ohne ihre ZustimmUn~ sterilisien werden können, so ist die~ diskriminierend. 

Diese Resolution ist eine Initiative folgender Vereinigungen: 
Behinde;-ten-Infon11ationszentrtll11 BIZEPS. Wien. Evangeiischer Diakonie"erein. Salzbur~. Initiative Jv1in
derheirenjahr 1994. Österreich. lntesrralion Österreich ·~Elterniniliativen für gemeinsame-s Leben behin
deJ1er un.Cl nichthehinderter Menschen. Intere~sengemeinschaft privater Beh!"ndertcneinrichwngell. TiTOl. 
Lebenshllfc Salzburr.. Mobiler Hilfsdienst. Dombirn. Innsbruck. Salzbur<-. Osterreichischer Blindenver
band. ÖSlcrreich.isches Fomm der Behindenen- und K.ruppelinitiativen. Ö~terreichische Gesell~chaft rür 
Muskelkr,mkc. Ostcrreichischer Zivilin\'alidenverb:Jnd. Sozialberatlln~ für Menschen mit Behinderung. 
Tirol. Tiroier Sozial parlament. Treffpunkt für Behinderte und Nichtbellindene. Dombirn, Verein Are]).;. 
Tirol. Vereill Domino. Linz. Verein i-Punk!. l-lallein. Verein Inte!!rienes Wohnen 1WO. Innsbrtlck. Verein 
Miteinander. Linz. Vei'ein zur Förde~.ng körperbehindener Menschen. Tiro!. Verein zur lntegration geistig 
behinderter Menschen 1GB. Tirol. Osterreichische Arbeits!:!emeinschaft Rehabilitation OAR - Dach
orf.:3nisation der östelTeichischen Behindertenverbände. Uiite-rstützer sind noch viele weitere Vereine. die 
hier nicht einzeln erwähnl werden und die Mitglieder der genannten übelTegionalen Verbiinde sind. 

Kon taktadressen, A nford eru ng ,'on Un tersch riftenl isten: 
BURGE~LAND: Janette ROliXlJ'd. Garten!:. 14. 71~1 !1albturn. NIEDERÖSTERREICH: Maria Br:.rndl. 
D;-.Danzln~erslr. 1 S, 252~ TDl1endorf. OBEHÖSTERHEJCH: Verein Mit:"inander - Mar<::~lr:~lt' )I.·ladcr. 
Rechte Donauslraße 7. 4020 Linz. SALZBURG: Inn!:!ard Fuchs. Behindencnbeauftra!!te dCr Uni\'ersirjl. 
Abdellliestr. 26. 5020 Salzbun::. STEIERMARK: .losef Mik!. Den~l:. :28. S0-41 Gr';-z. TJROL: Volker 
Schönwie~e. Ach~elkopfweg ) .~6020 lnnsbruck. VORARLBERG: Eberhard ZUl11tobel. Schützenstr. ö. 
6850 Dombim. WIEN: BIZEPS - Manin Ladstäner. Juchgasse 27/4.1030 Wien. 

Rücksendung der ausgefüllten Untersc!1i'iflenlisten bis spätestens 31.10.199-4 an: 
Volke!' Schönwiese, Achselkopfweg 1.6020 lnnshruck J 

----------.------------------~ 
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